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Studierendenschaft: 

Das Studierendenparlament der Georg-August-Universität Göttingen hat am 07.08.2025 die 

vierte Änderung der Ordnung über die Vertretung für Studierende mit Beeinträchtigung an der 

Georg-August-Universität Göttingen (VfSBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17.08.2015 (Amtliche Mitteilungen Nr. 37/2015, S. 1003), zuletzt geändert durch 

Bekanntmachung vom 13.07.2023 (Amtliche Mitteilungen I 24/2023, S. 754) beschlossen         

(§ 20 Abs. 2 Satz 1 NHG; § 14 Abs. 1 Buchstabe d), § 69 Buchstabe g) OrgS). 

 

Die vierte Änderung der Ordnung über die Vertretung für Studierende mit Beeinträchtigung an 

der Georg-August-Universität (VfSBO) wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

Artikel 1 

1. Ergänze in § 2 Abs. 2 Satz 1 „in ihrer konstituierenden Sitzung“ hinter 

„Fachschaftsparlamente benennen“. 

2. Ersetze in § 2 Abs 2 Satz 4 „muss“ durch „soll“ sowie „die Fachschaftssprecherin oder 

den Fachschaftspräsidenten“ durch „die*den Fachschaftssprecher*in“. 

3. Ersetze in § 2 Abs. 3 „Stellvertreterinnen oder Stellvertreter“ durch „Stellvertreter*innen“. 

4. Füge an § 2 Abs. 3 den neuen Satz 7 an: „Abweichend können Stellvertretungen auch 

auf späteren Sitzungen benannt werden.“ 

5. Ersetze in § 2 Abs. 4 lit. b) „die Fachschaftssprecherinnen und Fachschaftssprecher“ 

durch „die Fachschaftssprecher*innen“. 

6. Fasse § 3 Abs. 1 c) neu als:  

„c) die Aufgabe der Wahl eine*r*s VfSB-Sprecher*in und deren Stellvertretung sowie 

eine*r*s VfSB-Finanzreferent*in und deren Stellvertretung.“ 

7. Ergänze in § 3 Abs. 2 Satz 1 „(StuPa)“ hinter „Studierendenparlament“. 

8. Ersetze in § 4 Abs. 1 Satz 1 „eine VfSB-Sprecherin oder einen VfSB-Sprecher, deren 

Stellvertretung, sowie eine VfSB-Finanzreferentin oder einen VfSB-Finanzreferenten“ 

durch „eine*n VfSB-Sprecher*in, deren Stellvertretung, sowie eine*n VfSB-

Finanzreferent*in“. 

9. Ersetze in § 4 Abs. 1 Satz 3 „Bis zur Wahl einer neuen Sprecherin bzw. eines neuen 

Sprechers übernimmt die Sprecherin bzw. der Sprecher“ durch „Bis zur Wahl eine*r*s 

neuen Sprecher*in übernimmt die*der Sprecher*in“. 

10. Ersetze in § 4 Abs. 1 Satz 4 „Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber“ durch 

„Amtsinhaber*innen“. 

11. Ersetze in § 4 Abs 1 Satz 5 „eine Amtsinhaberin oder ein Amtsinhaber“ durch „ein*e 

Amtsinhaber*in“. 
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12. Ersetze in § 4 Abs. 2 Satz 1 „Die VfSB-Sprecherin oder der VfSB-Sprecher“ durch 

„Die*der VfSB-Sprecher*in“. 

13. Ersetze in § 4 Abs. 2 Satz 2 „Sie oder er“ durch „Sie*er“. 

14. Ersetze in § 4 Abs. 2 Satz 3 „die stellvertretende VfSB-Sprecherin oder den 

stellvertretenden VfSB-Sprecher“ durch „die*den stellvertretende*n VfSB-Sprecher*in“. 

15. Ersetze in § 4 Abs. 3 „Studierendenparlament“ durch „StuPa“ sowie „die VfSB-

Finanzreferentin oder der VfSB-Finanzreferent“ durch „die*der VfSB-Finanzreferent*in“. 

16. Ersetze in § 4 Abs. 4 „der VfSB-Sprecherin bzw. dem VfSB-Sprecher“ durch „der*dem 

VfSB-Sprecher*in“. 

17. Fasse § 4 Abs. 5 neu als:  

„Die*der Sprecher*in, die*der Finanzreferent*in der VfSB und deren Stellvertretungen 

scheiden jeweils aus ihren Ämtern  

a) bei Wahl eine*r*s Nachfolger*in nach § 4 Abs. 1,  

b) durch Rücktritt vom Amt,  

c) durch Verlust der Mitgliedschaft nach § 2 Abs. 5 oder  

d) durch ein konstruktives Misstrauensvotum der Mehrheit der Mitglieder der VfSB.“ 

18. Ersetze in § 4 Abs. 6 Satz 2 „wie“ durch „die“. 

19. Ersetze in § 5 Abs. 1 Satz 1 „Die Sprecherin oder der Sprecher“ durch „Die*der 

Sprecher*in“. 

20. Ersetze in § 5 Abs. 1 Satz 2 „Die Sprecherin oder der Sprecher“ durch „Die*der 

Sprecher*in“. 

21. Ersetze in § 5 Abs. 4 Satz 2 „der Sprecherin oder dem Sprecher“ durch „der*dem 

Sprecher*in“. 

22. Fasse § 6 Abs. 1 neu als: „Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 lädt zur ersten 

konstituierenden Sitzung der VfSB die*der AStA-Sozialreferent*in ein. Diese*r leitet die 

Sitzung bis zur Wahl eine*r*s VfSB-Sprecher*in.“ 

23. Ersetze in § 6 Abs. 5 Satz 3 „des Studierendenparlaments“ durch „des StuPas“. 

24. Ersetze in § 6 Abs. 5 Satz 5 „Studierendenparlament“ durch „StuPa“. 

 

Artikel 2 

Die vierte Änderung der Ordnung über die Vertretung für Studierende mit Beeinträchtigung an 

der Georg-August-Universität Göttingen (VfSBO) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 

__________________________________________________________________________ 
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Wahlleitung: 

Der Nachtrag zur Wahlausschreibung für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft 

wird nachfolgend bekannt gemacht (§§ 9 Abs. 1 Satz 1 und 12 Abs. 4 Satz 1 WO-Stud).  
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